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Narrenfahrplan 
Die Auggener Schlawiner sind startklar! 

Hier die wichtigsten Infos rund um unsere BuFa 2026

Unser Motto: Dumm gschwätzt isch gli – besser muesch si ! 
Von unserer Oberschlawinerin Theresa Kiefer verfasst

Kartenvorverkauf:
Sa, 07.02.2026 von 09–12 Uhr

Kartenausgabe:
Sa, 14.02.2026 von 14–16 Uhr

Ticketpreis: 15,- €

Fasnachtssonntag, 15.02.2026
10.15 Uhr – Narrengottesdienst in der Kreuzkirche

Rosenmontag, 16.02.2026
13.11 Uhr – Kinderumzug Treff punk Rathausplatz

danach Kinderfasnacht in der Halle
ab 18.00 Uhr – Superhero-Party der Schoppeglasschlotzer in der Sonnberghalle

Aschermittwoch, 18.02.2026
13.11 Uhr – Einweihung Narrenbrunnen (mit kleinem Umtrunk)

18.00 Uhr – Proklamation in der Sonnbergstube

Zunftabende:
Fr, 20.02.2026 – 1. Zunftabend, 20.11h Sonnberghalle
Sa, 21.02.2026 – 2. Zunftabend, 20.11h Sonnberghalle

Seniorenmittag:
Sa, 28.02.2026 | 14.11 Uhr

Martin-Luther-Haus Auggen

Helfende Hände gesucht!
Wer Lust hat, uns beim Auf-, Um- und Aufräumen zu unterstützen:

Aufbau: Sa, 14.02.2026, ab 08h
Aufräumen: jeweils am Tag nach der Veranstaltung ab 10 Uhr

Schon jetzt ein riesiges DANKE! 

IGNP – eure Schlawiner

Narrenfahrplan 
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Wichtige Rufnummern

Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 8.30 Uhr und 
endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden Tag.

Freitag, 30.01.2026:  Stadt-Apotheke Staufen, Hauptstr. 15, 
 79219 Staufen, Tel. 07633 - 62 63
Samstag, 31.01.2026:   Schneckental-Apotheke, Schwabenmatten 3, 
 79292 Pfaffenweiler, Tel. 07664 – 60 09 00
Sonntag, 01.02.2026:  Apotheke am Blumenplatz, Hauptstr. 23, 
 79400 Kandern, Tel. 07626 - 79 70
Montag, 02.02.2026:  Apotheke am Bahnhof, Bahnhofstr. 6, 
 79189 Bad Krozingen, Tel. 07633 - 47 47
Dienstag, 03.02.2026:  Apotheke am Blumenplatz, Hauptstr. 23, 
 79400 Kandern, Tel. 07626 - 79 70
Mittwoch, 04.02.2026:  Werder-Apotheke, Werderstr. 57, 
 79379 Müllheim, Tel. 07631 - 74 06 00
Donnerstag, 05.02.2026:  Rhein-Apotheke, Schlüsselstr. 4, 
 79395 Neuenburg, Tel. 07631 – 77 10
Freitag, 06.02.2026:  Linden-Apotheke, Breitenweg 10 A, 
 79426 Buggingen, Tel. 07631 - 39 78

Müllabfuhr

In dieser Woche finden keinen Leerungen statt. 

Fundsachen

Gefunden/Abgegeben wurde: 

• silberne Turnschläppchen in Gr. 29, gefunden in der Sonnberg-
halle 

• ein paar silberne Ohrringe, gefunden in der Sonnberghalle 
Fundsachen können während den Öffnungszeiten auf dem Rathaus im 
Bürgerbüro, Frau Gehrmann, Zimmer 4 abgeholt werden. 
Tel. 07631 36 77 -21.

Stadtwerke MüllheimStaufen

Nächster 
Redaktions-

schluss:
3.2.2026 um 12:00 Uhr

Überfall, Verkehrsunfall  110
Feuer  112
DRK-Rettungsdienst, Krankentransport 112
DRK-Kreisverband Müllheim e.V. 07631-1805-0
Polizeidirektion Müllheim 1788-0
HELIOS-Klinik  88-0
Vergiftungs- Informations-Zentrale Freiburg 0761 19240
Bereitschaftsdienst für Ärzte - Rufzentrale 116117
Bereitschaftsdienst für Zahnärzte  0761-120 120 00
Hilfetelefon bei psychischen, seelischen u. sozialen Krisen: 0761 – 88 88 35 33
Tierärztlicher Notdienst Markgräflerland 07631 72266
Schornsteinfeger Daniel Selz 0761 1307618
Energiedienst Netze GmbH (Stromversorgung) 07623 92-1800

Störungsnummer Strom 07623 92-1818
Störungsnummer Wasser 0800 5889690
Störungsnummer Erdgas 0800 2767767
Kundenservice badenova 0800 2838485
Feuerwehrkommandant (D. Kittler) 0151 41818317
Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr 07631 9318363
Wassermeister 07631 93608-55
Revierleiter: Försterin Christine Weinig 0162 2550705
Jagdpächter: Herr Renz  0176 /47396836
Kindergarten “Vogelnest” 703790
Grundschule Auggen  4177
Ev. Pfarramt Auggen  2589
Kath. Pfarramt Müllheim  181400
Sozialstation Markgräflerland 07631-17 77 28 (AB)
Pflegestützpunkt Bad Krozingen
Grabenstr. 2, pflegestuetzpunkt@lkbh.de,  0761 2187 2971 

/ 2972 / 2973 / 2974 
DRK Häuslicher Pflegedienst 07631 - 1805-32
Seniorenbüro Auggen   07631 - 2371 
Caritas – Integrationsmanagement für Auggen  
Mohammad Alsahhar  +49 (0)761 8965-428

Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 - 18.00 Uhr

Herr Waldkirch buergermeister@auggen.de 3677-22
Frau Adler-Ley einwohnermeldeamt@auggen.de 3677-15
Frau Gehrmann touristik@auggen.de 3677-21
Frau Seemann gemeindekasse@auggen.de            3677-17
Frau Muser         gemeindekasse@auggen.de    3677-12
Herr Fante rechnungsamt@auggen.de 3677-11
Frau Diringer-Hunger standesamt@auggen.de  3677-16
Herr Sum bauamt@auggen.de  3677-28
Herr Ehret hauptamt@auggen.de 3677-23
Frau Wohlfahrt sekretariat@auggen.de 3677-32
Frau Müller friedhofsamt@auggen.de  3677-27
Bauhof bauhof@auggen.de 0170 5244146
Sonnberghalle  9318458
Fax-Nr. Rathaus  3677-44

IMPRESSUM
Herausgeber:  Gemeinde Auggen, Hauptstr. 28, 79424 Auggen (Markgräflerland)
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Der Bürgermeister oder sein Vertreter im Amt
Verantwortlich für die Mitteilungen der Parteien:  
Die jeweilige Partei, bzw. der/die Vorsitzende
Verantwortlich für Kirchen- und Vereinsnachrichten:  
Die jeweilige Kirche bzw. der/die Vorsitzende des jeweiligen Vereins
Verantwortlich für den Anzeigenteil, Druck und Verlag:   
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45,  78333 Stockach, Tel. 07771 
9317-11; E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

Informationen zum Wasser:
Messung vom: 26.01.2026

Gesamthärte Auggen 11 °dH 

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und Reinigungsmittel-
gesetz in folgende Bereiche unterteilt:
Härtebereich weich   0 bis 8,4 °dH entspricht 0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel 8,4 bis 14 °dH entspricht 1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH entspricht 2,5 mmol/l und mehr
Um entsprechende Beachtung, insbesondere beim Einsatz von Spül- und Waschmit-
tel, wird gebeten.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Technikteam der Stadtwerke
Tel: 07631 936 08 77 (Mo. – Do. 9:00 - 12:30 Uhr)
technik@stadtwerke-ms.de, Fax 07631 93608 68

Haben Sie noch Fragen zu Ihrem Strom- und Gastarif?
Gerne beraten wir Sie hierzu in unserem Kundenbüro in Müllheim,
telefonisch (07631 93608-0) oder per E-Mail unter service@stadtwerke-ms.de
Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Homepage
www.stadtwerke-ms.de.
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Amtliche Bekanntmachungen

BEKANNTMACHUNG 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Landtag  
am 8. März 2026

1. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde 
Auggen wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten (Mo. bis Fr. von 08.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr) im Rathaus Auggen, Zimmer 54, Hauptstraße 28, 
79424 Auggen für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten.

 Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen kön-
nen Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaub-
haft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssper-
re nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl, 
spätestens am 20.02.2026 bis 12.00 Uhr im Rathaus Auggen, 
Zimmer 5, Hauptstraße 28, 79424 Auggen Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, 
die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen wer-
den und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 48 
Breisgau durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person;
5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person, wenn
5.2.1 sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlordnung 
(bis zum 15.02.2026) oder die Einspruchsfrist gegen 

das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 4 Satz 1 
oder 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat,

5.2.2 ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der 
Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach 
§ 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgeset-
zes entstanden ist,

5.2.3 ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdever-
fahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem 
Bürgermeister bekannt geworden ist.

 Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026, 15.00 Uhr im Rat-
haus Auggen, Zimmer 5, Hauptstraße 28, 79424 Auggen schrift-
lich, elektronisch (zum Beispiel durch Telefax, E-Mail) oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

 Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infektions-
schutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen.

6. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
7.2. einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl und
7.3. einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die 

vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden 
ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, 
die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und 
die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben 
sind.

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine ande-
re Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

9. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Heilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hil-
feleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Auggen, den 30.01.2026

Ulli Waldkirch, Bürgermeister
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Öffentliche Festsetzung der Grundsteuer 2026
Gemäß §27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes wird die Grundsteu-
er 2026 der Gemeinde Auggen hiermit festgesetzt. Sofern sich die 
Grundsteuer für 2026 gegenüber dem Vorjahr nicht geändert hat, 
gelten die entsprechenden Raten, wie sie im letzten Grundsteuer-
bescheid stehen, unverändert weiter.

Für diese Steuerschuldner treten mit dem Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen 
an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Die Grundsteuer wird, wie in den zuletzt erteilten Grundsteu-
erbescheiden festgesetzt, am 15.02.,15.05., 15.08., 15.11.2026 
fällig.

Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben (die Grundsteu-
erschuld wird in einem Betrag bezahlt und nicht in Raten) wird die 
Grundsteuer 2026 in einem Betrag am 01. Juli 2026 fällig.

Die Grundsteuer für Kleinbeträge unter 5 € wird am 15.08.2026 fäl-
lig.
Wir bitten um Einhaltung der Fälligkeiten, um unnötige Mahnge-
bühren zu vermeiden.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Interesse am SEPA Lastschrift-
mandat haben. Gerne stellen wir Ihnen dies zur Verfügung.
Herzlichen DANK – Ihr Steueramt

Das Rathaus informiert

Notizen aus dem Gemeinderat
In der ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres am 
27.01.2026 wurden folgende Themen behandelt:
 
Öffentlich-Rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde 
Auggen und der Evangelischen Kirchengemeinde Auggen 
zur Übernahme einer Baulast an der Kreuzkirche Auggen
Durch das Liegenschaftsprojekt der evangelischen Landeskirche 
wurden in den vergangenen Jahren alle kircheneigenen Immobi-
lien untersucht und kategorisiert. In Auggen wurden die Gebäude 
Gemeindehaus „Martin-Luther-Haus“ und die Kirche jeweils in der 
Kategorisierung „beampelt“. So wurde das „Martin-Luther-Haus“ in 
die rote Kategorie eingestuft. Dies bedeutet keine kirchlichen Mittel 
mehr für die Instandhaltung oder Sanierung dieses Gebäudes und 
eine Empfehlung dieses Gebäude zu veräußern.
 
Die Kreuzkirche wurde seinerzeit in die gelbe Kategorie eingestuft. 
Dies bedeutet, dass für eine Investition in dieses Gebäude von der 
Kirchengemeinde ein Darlehen beim Gemeinderücklagenfonds 
(„Kirchenbank“) aufgenommen werden müsste und keine landes-
kirchlichen Mittel gegeben werden. Im Übrigen würden bei einer 
weitergehenden Kategorisierung die „gelben Gebäude“ in „rote Ge-
bäude“ umgewandelt werden. Investitionen zum Erhalt, zur Sanie-
rung oder gar zum Aus- und Umbau der Kreuzkirche wären in dieser 
aktuellen Kategorisierung faktisch nicht möglich.
 
Gebäude welche sich insgesamt mit min. 70% in der Baulast Dritter 
(außerhalb der Kirche) befinden, werden in die Kategorie „hellgrün“ 
eingestuft. Hierfür bekommt die Kirchengemeinde für ihren Anteil 
55% Bauförderung der Landeskirche und müsste auch für diese Ge-
bäude nur bedingt eine Substanz-Erhaltungs-Rücklage bilden. Die 
Kreuzkirche in Auggen befindet sich aktuell bei 65% in der Baulast 
Dritter.
 
Nach Verhandlungen mit dem evangelischen Oberkirchenrat (EOK) 
und im Schulterschluss mit der Kirchengemeinde Auggen wurde 
die Möglichkeit erörtert, dass die Gemeinde Auggen in die bauli-
che Teilverantwortung gehen könnte und mit der Übernahme der 
Baulast für 1/6 des Langhauses die Kreuzkirche in die hellgrüne 
Kategorie kommen wird. Dadurch ist der Erhalt und die finanzielle 
Absicherung für die Kreuzkirche gesichert. Im Gegenzug räumt die 
Kirchengemeinde Auggen der Gemeinde Auggen ein eingetrage-
nes Vorkaufsrecht für den Pfarrgarten mit „Martin-Luther-Haus“ ein.

Eine Absichtserklärung der Kirchengemeinde Auggen und der Ge-
meinde Auggen wurde dem EOK vorgelegt und der EOK hat wiede-
rum einen öffentlich-rechtlichen Vertrag entworfen, über welchen 
der Kirchengemeinderat und der Gemeinderat Auggen abstimmen 
müssen.
Nachdem die Zustimmung beider Gremien erfolgt, wird der Be-
schluss dem Bezirkskirchenrat zu Kenntnis gegeben und um Zu-
stimmung des EOK in Karlsruhe gebeten.
 
Der Gemeinderat ist sich der besonderen kirchlichen, historischen, 
kulturellen und identitätsstiftenden Bedeutung der Kreuzkirche 
als Wahrzeichen der Gemeinde Auggen bewusst. Und verfolgt das 
Ziel, die Kreuzkirche dauerhaft als kirchliches Gebäude zu erhal-
ten und ihre Funktion im religiösen und gesellschaftlichen Leben 
der Gemeinde zu sichern. Der Gemeinderat stimmte dem öffentli-
chen-rechtlichen Vertrag einstimmig zu.
 
Baugesuche
• Dem Gemeinderat wurden der Umbau und Erweiterung des be-

stehenden Lebensmittelmarktes zur Kenntnis gegeben.

Hundesteuer
Nach der Hundesteuersatzung der Gemeinde Auggen ist das 
Halten von mehr als drei Monate alten Hunde im Gebiet der 
Gemeinde Auggen steuerpflichtig. Wer einen Hund in seinem 
Haushalt oder Betrieb aufgenommen hat (Halter des Hundes), 
ist verpflichtet, ihn unverzüglich bei der Gemeinde anzumel-
den. Bei der Festsetzung der Hundesteuer vertraut die Ge-
meinde auf die Angaben und Ehrlichkeit ihrer Bürger. Eine ge-
rechte Besteuerung aller in Auggen gehaltenen Hunde ist aber 
auch im Sinne derjenigen, die ihre Hunde korrekt angemeldet 
haben.

Beachten Sie bitte, dass Ihr Hund außerhalb Ihrer Wohnung 
oder Ihres umfriedeten Grundbesitzes die Hundesteuermar-
ke am Halsband trägt.

Falls Sie doch einen oder mehrer Hunde halten und diese(n) 
bislang nicht angemeldet haben, sind Sie verpflichtet, dies 
unverzüglich der Gemeinde Auggen, Tel.07631/ 367721 Frau 
Gehrmann mitzuteilen.

Es gelten folgende Hundesteuersätze:
1.  1. Hund:  120,00 €
2.  2. Hund und jeder weiterer:  220,00 €
3.  1. Kampfhund:  1.000,00 €
4.  2. Kampfhund und jeder weitere:  2.000,00 €

Die Hundesteuer ist am 01.03.2026 fällig.

In diesem Zusammenhang wird darauf aufmerksam gemacht, 
dass derjenige zuwiderhandelt, der seinen Meldepflichten 
nicht nachkommt. Zuwiderhandlungen gegen diese Melde-
pflicht stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Buß-
geld bis zu 500,00 € geahndet werden kann.


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Neben der Vergrößerung der Verkaufsfläche sind bauliche Anpas-
sungen im Bereich der Personal-, Technik- und Lagerräume vorgese-
hen, um den Betrieb effizienter zu gestalten und die Arbeitsbedin-
gungen für die Mitarbeitenden zu verbessern.
Das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes wird geringfügig an-
gepasst, um auch das Erscheinungsbild an die neue PV-Parkplat-
züberdachung anzupassen und moderner zu wirken. Die Erschlie-
ßung des Marktes erfolgt weiterhin über die bestehende Zufahrt. 
Während der Bauphase ist eine kurzzeitige Schließung des Marktes 
möglich, hier werden maximal 6 Wochen veranschlagt.

• Dem Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport 
in der Gutedelstraße wurde einstimmig zugestimmt.

Bekanntmachungen und Verschiedenes
Bürgermeister Ulli Waldkirch gab folgende Termine bekannt:
• Gelöbnis der Patenkompanie der Deutsch-Französischen Brigade 

am Donnerstag, den 11.02.2026 bei der Sonnberghalle
 

!!!Wasserabrechnung 2025 –  
Wichtige Information- Bitte um Mithilfe!!!
Bei der Wasserabrechnung 2025 wurde aufgrund eines Sys-
temfehlers der Ablese-/Zählerstand nicht auf den 31.12.2025 
hochgerechnet.

Abhängig vom jeweiligen Ablesedatum kann dadurch ein feh-
lender Verbrauch entstanden sein. Für einzelne Haushalte 
sind dadurch die Vorauszahlungsraten 2026 aktuell zu niedrig 
angesetzt.  

Um eine Nachzahlung bei der Wasserabrechnung 2026 zu 
vermeiden, bitten wir alle Betroffenen Bürgerinnen und Bür-
ger, sich aktiv mit uns in Verbindung zu setzen. Der Verbrauch 
kann dann manuell korrigiert und die Vorauszahlung entspre-
chend angepasst werden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.

Seniorenbüro Auggen e.V.

Liebe Senioren,
Unser nächster offener Seniorenstammtisch findet wieder regel-
mäßig am letzten Sonntag im Monat ab 12:00 Uhr im Restaurant 
Elfida statt.
Neue Teilnehmer sind jederzeit herzlich willkommen.
 
Das Team vom Seniorenbüro

Landratsamt

Anmeldetermine für die Kreisgymnasien im 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald dieses 
Jahr bereits ab 9. März
Die Anmeldetermine für das Schuljahr 2026/2027 an den acht all-
gemeinbildenden Gymnasien in der Trägerschaft des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald sind in diesem Jahr bereits im März. 
Hier die Termine im Einzelnen:
 
Kreisgymnasium Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt:
Am 9. 10., 11. und 12. März, jeweils von 08:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 
bis 15:30 Uhr.
 
Martin-Schongauer-Gymnasium in Breisach:
Am 9.. März von 10:00 bis 17:00 Uhr, am 10. März von 14:00 bis 18:00 
Uhr, am 11. März und 12. März jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr.
 
Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gundelfingen: 
Am 9. März ist die Anmeldung für den Musikzug von 12:00 bis 16:00 
Uhr. Am 11. und 12. März folgen dann die allgemeinen Anmeldeter-
mine ebenfalls jeweils von 12:00 bis 16:00 Uhr.
 
Marie-Curie-Gymnasium in Kirchzarten:
Am 9. März von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, am 10. März von 08:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr, am 11. März von 08:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr und am 12. März von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 
Uhr bis 17:00 Uhr.
 
Markgräfler-Gymnasium in Müllheim:
Am 10. und 11. März, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr und am 12. März 
von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Gemeinde Auggen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Die Gemeinde Auggen (ca. 2.800 Einwohner) sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n

Bauhofmitarbeiter/in (m/w/d)
in einer unbefristeten Vollzeit (100%).

Den genauen Ausschreibungstext können Sie unter 
www.auggen.de einsehen.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Ehret, Tel. 07631/3677-23 oder 
Herr Bürgermeister Waldkirch gerne zur Verfügung.

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!

Öffnungszeiten der  
Entsorgungsanlagen
Sehr geehrte Damen und 
Herren,
am Rosenmontag, den 16.02.2026 haben folgende Entsor-
gungseinrichtungen geschlossen:
 
• Regionale Abfallzentren Breisgau und Hochschwarzwald 
• Breisgau-Kompost GmbH Müllheim
• Bauschuttrecyclinganlage und Erdaushubdeponie Langen-

ordnach geschlossen vom 16.02. - 17.02.2026
• Erdaushubdeponie Bader in Feldberg - Bärental geschlossen 

vom 16.02. - 17.02.2026
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Faust-Gymnasium in Staufen:
Am 9., 10., 11. und 12. März, jeweils von 12:30 bis 17:00 Uhr. Die Re-
servierung eines Zeitfensters ist hier über die Schulhomepage er-
forderlich.   
 
Kreisgymnasium Bad Krozingen:
Am 9. und 10. März jeweils von 12:30 bis 17:00 Uhr, am 11. März von 
12:30 bis 18:00 Uhr und am 12. März von 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr.
 
Kreisgymnasium Neuenburg:
Am 10. und 11. März, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr. Hier ist die Re-
servierung eines Zeitfensters telefonisch unter der Nummer 07631 
937980 erforderlich.
 
Informationen zum genauen Prozedere finden sich im Internet 
auf der Homepage der jeweiligen Schulen. 
 

Online-Seminar Gebäudesanierung -  
Maßnahmenüberblick, Fördermöglichkeiten 
und gesetzliche Vorgaben 
Mit Sanierungsmaßnahmen können die Energiekosten eines Hau-
ses dauerhaft gesenkt werden. Welche Sanierungsmaßnahmen 
bringen am meisten, in welcher Reihenfolge sind sie sinnvoll, wie 
hängt das mit dem Thema Heizungssanierung zusammen, welche 
Fördermöglichkeiten gibt es, wie geht man eine energetische Sa-
nierung am besten an und wer kann dabei unterstützen? Antworten 
auf diese und weitere Fragen gibt es im Rahmen des kostenfreien 
Online-Seminars mit dem Titel „Energetisches Sanieren im Eigen-
tum“, das vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald angeboten 
wird. Die Energieagentur Regio Freiburg führt dieses im Auftrag des 
Landkreises durch.
 
Das Seminar findet am Montag 09. Februar von 18:00 bis 19:30 Uhr 
online via Zoom statt. Die Anmeldung erfolgt über die Website des 
Landratsamtes unter der Adresse www.lkbh.de/klima unter dem 
Reiter Gebäude-Energieberatung. Hier finden sich auch eine Ant-
wortsammlung auf häufig gestellte Fragen und der Link zu einer 
Liste mit Energieberatern aus der Region, sowie eine „Bauherren-
mappe“, in der Informationen zu Fördermöglichkeiten und rechtli-
chen Vorgaben bei der Gebäudesanierung gesammelt sind.

ENDE DES AMTLICHEN TEILS
Ende der amtlichen Bekanntmachungen und der Rubriken

„das Rathaus informiert“ und „Landratsamt“
Verantwortlich: Gemeinde Auggen/Bürgermeisteramt und das Landratsamt

Volkshochschule 
Markgrä� erland

Volkshochschule Markgräflerland/ 
Jugendkunstschule Markgräflerland
Das neue Semesterprogramm Frühjahr/Sommer 2026 ist ab so-
fort online und eine Anmeldung jederzeit möglich. Das neue Pro-
grammheft wird als Beilage in der Wochenzeitung "Der Sonntag" ab 
30.01.2026 an alle Haushalte der Mitgliedsgemeinden verteilt und 
liegt in den Rathäusern, Gemeindeverwaltungen sowie in der Me-
diathek Müllheim, der Tourist Info und der Buchhandlung Beidek in 
Müllheim ab 02.02.26 aus. Es erwartet Sie wieder ein vielseitiges und 
interessantes Programm. Wir freuen uns auf Sie!

Kurzzeit-Kur mit basischer Ernährung
02.02.26, 18:00 - 20:30 Uhr, 05.02.26, 18:00 - 19:30 Uhr, 09.02.26, 
18:00 - 20:00 Uhr
 
Ukulele für Anfänger
mittwochs, ab 04.02.26, 18:00 - 19:00 Uhr, 9x
 
Gitarre Aufbaukurs
Aufbauend auf einen Anfängerkurs oder für alle, die schon etwas 
Gitarre spielen können, bietet sich dieser Aufbaukurs an.
dienstags, ab 03.02.26, 19:15 - 20:30 Uhr, 8x
 
Geschichten erfinden und lebendig erzählen - Storytelling
Workshop zum Kennenlernen
Samstag, 07.02.26, 10:00 - 14:00 Uhr
 
Englisch - Prüfungsvorbereitung Mittlere Reife - 
Abschlussprüfung Realschule
mittwochs, ab 18.02.26, 9:30 - 12:30 Uhr, 2x

Kunterbunt & gehäkelt - Dein Einstieg in die Welt der Amigu-
rumis
In meinem Häkel-Kurs lernst du Schritt für Schritt die Grundlagen 
des Häkelns. Egal, ob du Anfänger bist oder schon erste Erfahrung 
hast. Der Kurs ist für alle ab 12 Jahren.
dienstags, ab 24.02.26, 17:30 - 19:30 Uhr, 6x
Gartenstele aus Ton herstellen
24.02.26 + 24.03.26, 19:00 - 21:00 Uhr
Keramik Atelier, Ehebachstr. 25, Britzingen
 
Weitere Informationen über Anmeldung, Terminen und Gebühren 
erhalten Sie auf unserer Homepage, per Mail oder telefonisch.

Brunwart-von-Augheim 
Grundschule

KI in der Brunwart-von-Augheim Grundschule Auggen
Bei der Theateraufführung dieses Jahr in der Sonnberghalle ging es 
nicht um die Schulleiterin – obwohl es so aussah, als handele es sich 
um die Initialen der Rektorin Kathrin Ifenthaler. KI stand für „künst-
liche Intelligenz“ und das äußerst anspruchsvolle Thema wurde so 
ansprechend und kindgerecht verarbeitet, dass Schulleiterin, Lehr-
kräfte sowie Schüler und Schülerinnen gleichermaßen begeistert 
waren.
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Mucksmäuschenstill war es in der Halle als das Stück begann. Fanny 
Frankenstein hatte in ihrem Labor eine Versuchsanordnung aufge-
baut, mit der sie zeigen wollte, dass sie das Werk ihres Urururgroß-
vaters weiterführen und vor allem verbessern wollte. Fanny wollte 
ihren Teddy aus Kindertagen zum Leben erwecken, er sollte sich 
bewegen und sprechen können, aber vor allem sollte er Emotionen 
erlernen. Dass dies ein risikoreiches Unternehmen war, sah man an 
den wilden und turbulenten Tanzeinlagen, die das unkontrollierba-
re Ergebnis des Experiments verdeutlichten. Zum Schluss waren sich 
Darsteller und Publikum einig, dass man auf den Gefühlen anderer 
nicht herumtrampeln darf und Freundschaft nur dann entsteht, 
wenn man sich respektiert und gemeinsam Dinge miteinander tut. 
Fanny und ihr Teddy tanzten am Ende des Stückes miteinander und 
luden das ganze Publikum dazu ein, mitzumachen. So endete das 
Theaterstück mit einem Tanz in der ganzen Halle, alle Schüler und 
Schülerinnen beteiligten sich ausgelassen daran und erhielten - 
sehr zur Freude aller - die lautstark geforderte Zugabe.
Die Brunwart-von-Augheim Grundschule bedankt sich bei der Nim-
merland Theaterproduktion, dass sie den Weg zu uns nach Auggen 
gefunden hat. Ebenso großer Dank geht an den Förderverein der 
Schule, der die Theateraufführung finanziell ermöglichte, so wie an 
den Bauhof, welcher die Halle für die Aufführung herrichtete.
Angelika Liolios

Kirchennachrichten

Evangelischer Gottesdienst 
Wochenspruch
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit
erscheint über dir. (Jes 60,2)
 
Sonntag, den 01.02.2026 (Letzter Sonntag nach Epiphanias)
09.00 Uhr Gottesdienst in der Prälat-Hebel-Kirche in Schliengen 

mit Pfarrerin Bettina von Kienle anschließend Kirchen-
kaffee

10.15 Uhr Gottesdienst im Martin-Luther-Haus in Auggen mit 
Pfarrerin Bettina von Kienle

 
Jubiläumskonfirmation 2026
Liebe Jubilarinnen und Jubilare,
dieses Jahr feiern wir die Jubiläumskonfirmation am Sonntag, den 
17.05.2026 in der Kreuzkirche in Auggen.
Eingeladen sind alle, die vor 25, 50, 60, 65, 70 oder sogar 75 Jahren 
konfirmiert wurden.
Damit wir Sie persönlich einladen können, bitten wir herzlich um 
Ihre Mithilfe:

Falls Sie selbst dazugehören oder jemanden kennen, der in diesem 
Jahr sein Konfirmationsjubiläum feiert, melden Sie sich bitte im
 Pfarramt unter Tel: 07631-2589 oder per E-Mail unter: 
auggen@kbz.ekiba.de

Liebe Eltern,
wir laden Sie ein, mit uns zusammen ein Format zu finden, um für 
Schliengen und Umgebung regelmäßig einen Treff für Kinder anzu-
bieten, der altersgerecht, liebevoll und fröhlich sein  und den christ-
lichen Glauben kindgerecht vermitteln soll.
Was uns dabei wichtig ist:
• Die Treffen sollen kindgerecht, lebendig und voller Freude 

sein.
• Der Glaube soll spielerisch und alltagsnah dabei einfließen.
• Jedes Kind ist willkommen – so, wie es ist.
• Als Treffpunkte stehen die Gemeindehäuser in Auggen und 

Schliengen zur Verfügung.
 
Dafür treffen wir uns am 27.02.26 um 17 Uhr im Gemeindehaus /
Prälat Hebel Kirche in Schliengen, Bellinger Str. 12. 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen. Sollten Sie den Termin nicht 
wahrnehmen können, haben aber trotzdem Interesse an der Mitar-
beit, melden Sie sich gerne unter:
Pfarramt Auggen/Schliengen, Tel. Nr. 07631-2589 oder Email: aug-
gen@kbz.ekiba.de
 
Herzliche Grüße,
Daniela Koch Dr. Bettina von Kienle
Kigo-Team Neuenburg Gemeindepfarrerin Auggen-Schliengen

Konzert Clemens Bittlinger: „Atem - Klang der Seele“
Freitag, 08.05.2026
19:00 Uhr - 21:00 Uhr
Clemens Bittlinger in Ihringen mit Orgel & Saxophon: 
Atem – Klang der Seele
Über 100 Konzerte gestalten der Liedermacher & Pfarrer Clemens 
Bittlinger und seine Musiker in jedem Jahr bundesweit. Dabei tre-
ten sie meist in Kirchen auf. Höchste Zeit also, dass nun „die Königin 
der Instrumente“, die Orgel endlich auch einmal mit einbezogen 
wird. Den Schweizer Tastenvirtuosen David Plüss kennen viele 
als versierten Keyboarder und ausgefeilten Arrangeur, was die meis-
ten jedoch nicht wissen ist die Tatsache, dass er Zuhause in seiner 
Gemeinde regelmäßig die Orgel betätigt. Dieser verborgene Schatz 
wird nun gehoben. Dabei wird er musikalisch wunderbar unter-
stützt und inspiriert durch den exzellenten Saxophonisten Matthias 
Doersam, einem bundesweit gefragten Live – und Studioinstrumen-
talisten und durch den Percussionisten und Sänger David Kan-
dert. Der Titel des Konzertes „Atem - Klang der Seele“ beschreibt 
die Gemeinsamkeit von Orgel, Saxophon und Stimme – sie erzeu-
gen durch Luft, durch den Atem einen Klang und hauchen so dem 
jeweiligen „Instrument“ seine Seele ein. Dass Clemens Bittlinger 
dabei unterstützend noch zur Gitarre greift, lässt dieses Konzert zu 
einem sapannenden Dialog zwischen Liedermacher und moderner 
Kirchenmusik werden. Über 500 Lieder hat der Sänger z.T. gemein-
sam mit David Plüss in den vergangenen Jahrzehnten geschrieben. 
Längst haben viele dieser Werke, in zum Teil millionenfacher Aufla-
ge, Eingang in das allgemeine Gemeindeliedgut gefunden. Gepaart 
mit ganz neuen, eigens für dieses Konzept komponierten Liedern, 
werden nun einige seiner beliebtesten Texte und Melodien in dieser 
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besonderen Besetzung ganz neu zu Gehör gebracht. Dass dabei der 
Humor und auch das gemeinsame Singen mit dem Publikum nicht 
zu kurz kommen, dafür steht schon der Name Clemens Bittlinger.

Eintritt ist frei - Spenden sind willkommen

Vereinsnachrichten

DRK Ortsverein

Rotkreuz-Café am 3. Februar 
Der DRK-Kreisverband Müllheim lädt am Dienstag, 3. Februar, 
um 14.30 Uhr zum Rotkreuz-Café im Rotkreuzhaus Müllheim 
ein. Beim Rotkreuz-Café können alle, die sich zu einem gemüt-
lichen Plausch bei Kaffee und Kuchen treffen möchten und 
Geselligkeit und soziale Kontakte suchen, sowie Freunde von 
Brett- und Kartenspielen auf ihre Kosten kommen. Die Bewir-
tung erfolgt auf Spendenbasis. Kontakt: 
servicestelle@drk-muellheim.de oder 
07631/1805-0 (DRK-Servicezentrale).
 
DRK-Mittagstisch in Müllheim am 4. Februar 
Müllheim. Das Team der DRK-Seniorenarbeit organisiert am 
Mittwoch, 4. Februar, um 12 Uhr, einen Mittagstisch für Seni-
or:innen im Gasthof Engel in Müllheim (Werderstr. 63). Den 
Teilnehmern des Mittagstisches soll die Gelegenheit gegeben 
werden in angenehmer Gesellschaft mit anderen Senior:innen 
zu essen und neue Kontakte zu knüpfen. Eine Anmeldung über 
die DRK-Servicezentrale, Telefon 07631/1805-0, ist erforderlich. 
Ein Fahrdienst steht nicht zur Verfügung
 
Treffpunkt digital am 5. Februar in der  
Stadtbibliothek Neuenburg 
Am Donnerstag, 5. Februar, organisiert das DRK-Seniorenar-
beitsteam in der Stadtbibliothek Neuenburg einen „Treffpunkt 
digital“. Senior:innen erhalten von ehrenamtlichen Digital-
lotsen Unterstützung bei der Nutzung von Smartphone, Tab-
let oder Laptop. Es wird eine 1-zu-1-Betreuung in 45-minüti-
gen Sprechstunden angeboten. Pro Nachmittag gibt es zwei 
Sprechstunden (15 bis 15.45 Uhr und 16 bis 16.45 Uhr). Eine 
Anmeldung über die DRK-Servicezentrale (Tel. 07631/1805-0, 
E-Mail: servicestelle@drk-muellheim.de) oder die Stadtbiblio-
thek Neuenburg (Tel. 07631/73747, 
E-Mail: stadtbibliothek@neuenburg.de) ist erforderlich.

DRK-Ortsverein zieht Resümee über 2025
Der DRK-Ortsverein Müllheim–Badenweiler–Auggen blickt auf ein 
ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Die Vielzahl an Aktivitäten und 
Einsätzen lässt sich kaum in einem kurzen Bericht zusammenfassen.
Ein besonderes Jubiläum feierte in diesem Jahr das Deutsche Ju-
gendrotkreuz, das sein 100-jähriges Bestehen honorierte. Mitglie-
der unseres Ortsvereins nahmen in diesem Zusammenhang unter 
anderem am festlichen Galaabend im Europa-Park in Rust sowie am 
SuperCamp-Zeltlager in Niedersachsen teil. Auch der Arbeitskreis 
Blutspende konnte erneut überzeugen: Insgesamt sieben erfolgrei-
che Blutspendetermine in Müllheim im Markgräflerland, Hügelheim 
und Auggen wurden durchgeführt.

Die Bereitschaft war bei zahlreichen Sanitätswachdiensten im ei-
genen Einzugsgebiet sowie darüber hinaus in Zusammenarbeit mit 
benachbarten DRK-Ortsvereinen im Einsatz. Ein besonderer Höhe-
punkt war zudem die Anschaffung, Aufbereitung und feierliche Ein-
weihung unserer eigenen Feldküche. Damit verfügt der DRK-Kreis-
verband Müllheim e. V. nun über zwei Feldküchen – eine weitere 
befindet sich in Bad Krozingen.
Im Bereich der Betreuungseinsätze ist insbesondere der fast zwölf-
stündige Einsatz bei einem Gefahrgutunfall auf der Autobahn bei 
Hartheim in Fahrtrichtung Basel hervorzuheben. Fünf unserer Ein-
satzkräfte stellten hierbei die Verpflegung für die Einsatzkräfte der 
beteiligten Blaulichtorganisationen sicher.
Auch die Verpflegung bei der Weihnachtsfeier der AGJ in der Müll-
heimer Moltkestraße stand mit Gulasch, Spätzle und Crêpes an.
Möchten Sie regelmäßig über unsere Arbeit informiert werden? 
Dann folgen Sie uns auf Facebook und Instagram unter @drkovm-
ba und @jrkovmba. Für Fragen oder bei Interesse erreichen Sie uns 
per E-Mail unter info@drk-ovmba.de.
Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Bürgermeis-
tern der Stadt Müllheim i. M. und der Gemeinden Badenweiler und 
Auggen für die Unterstützung und das Vertrauen im Jahr 2025 und 
blicken gespannt auf die kommenden Aufgaben.

Fußball-Club Auggen e.V.
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Testspiele 
Freitag, 30.01.2026 
19.00 Uhr: FV Fahrnau U19 - SG Auggen U18
 
Samstag, 31.01.2026 
13.00 Uhr: JFV Schliengen/Liel-N. U17 - SG Neuenburg U17
14.00 Uhr: FC Auggen 1 - FC 08 Tiengen 1
16.00 Uhr: SG Müllheim U19 - SG Auggen U19
 
Sonntag, 01.02.2026 
15.00 Uhr: FC Auggen U23 - SV Hartheim-Bremgarten 1
 
Mittwoch, 04.02.2026 
19.30 Uhr: SG Auggen U18 - JFV Kandertal U19

Landfrauenverein Auggen

07. Februar 2026 – Cocktails & Karaoke Abend 2.0 
Uns erwartet ein vergnügter Abend mit leckeren Cocktails. Dazu 
bauen wir die Karaoke-Anlage auf und es gilt das Motto: „jeder kann 
niemand muss“
Zur Auswahl stehen die besten Songs der 80er bis zur Neuzeit. Wir 
garantieren: Hier schaut niemand schief auf andere und wer möch-
te kann sich alleine oder in einer kleinen Gruppe das Mikrophon 
schnappen. Die Texte zum Mitsingen haben wir natürlich da (Bea-
mer) und die anderen Gäste am Abend singen bestimmt eifrig mit. 
Wir suchen keine neuen Superstars, das überlassen wir anderen. 
Aber die Freude am Singen teilen wir gerne an diesem Abend mit 
Gleichgesinnten
Wo: LandFrauenraum, Lettenstr. 58, 79424 Auggen
Beginn: 19.00 Uhr
Kosten: 10€ (Unkostenbeitrag für Cocktails)
Anmeldung: Doris Beil, Tel. 07631/6492, 
info@landfrauen-auggen.de

Schlawinergilde Auggen e.V.

In Gott´s Name – Proscht!
Der Fehlerteufel hat sich bei unseren letzten Infos eingeschli-
chen – und den schicken wir jetzt direkt wieder in den Ruhe-
stand
-->  Der Eintrittspreis zur BuFa 2026 bleibt selbstverständ-

lich wie im Vorjahr bei 15,- €.
Wir bitten um euer Verständnis – und sagen natürlich: 
Entschuldigung!

Außerdem noch ein wichtiger Hinweis zu den Reservierungen 
für Samstag, den 21.02.2026: Da die Nachfrage an diesem närri-
schen Top-Tag besonders hoch ist, möchten wir unsere Mitglie-
der bevorzugt berücksichtigen. Deshalb bitten wir bei der Re-
servierung um die Angabe des Mitgliedernamens. Pro Mitglied 
können maximal zwei Karten reserviert werden.
Vielen Dank fürs Mitmachen, Mitlachen und Mitfeiern – wir 
freuen uns jetzt schon riesig auf eine grandiose BuFa mit euch!
 
Eure Schlawiner
Team Kartenvorverkauf

Tischtennisverein Auggen e.V.

Herren III im Spitzenspiel chancenlos 
Mit einer deutlichen 9:1-Niederlage endete das Spitzenspiel der Liga 
am vergangenen Freitag in Pfaffenweiler.
In der Aufstellung mit Oli Müller, Markus Armbruster, Günter Gross 
und Arnold Weber konnte das erfahrene Quartett gegen die starken 
Spieler Österle, Laufer, C. und Fr. Dierenbach aus Pfaffenweiler nur 
zu Beginn in den Doppeln noch mithalten. So gingen beide Partien 
erst im fünften Satz an den die Heimmannschaft. Im ersten Einzel 
hatte Markus Armbruster nicht eine Chance gegen Ralf Österle, ob-
wohl er eigentlich gut mitspielte. Schnell lag die dritte Mannschaft 
des TTV Auggen mit 0:3 in Rückstand. Die Hoffnung auf den ers-
ten Punkt lag auf Oli Müller im Spiel gegen Daniel Laufer. Oli hatte 
bereits in der Vorrunde bezwingen können. In einem spannenden 
Match ging es über die komplette Distanz von fünften Satz, in dem 
Oli nach einer 8:2 Führung wie der sichere Sieger aussah, aber den-
noch etwas unglücklich mit 9:11 verlor. Es sollte nicht sein. So gut 
wie keine Chance hatte Arnold Weber im Spiel gegen Frank Die-
renbach und unterlag klar mit 0:3. Im Parallelspiel erging es Günter 
Gross gleich gegen Christian Dierenbach. Es hieß schon 0:6. Oli Mül-
ler verlor sein zweites Match auch klar mit 0:3 gegen Ralf Österle. 
Markus Armbruster konnte gegen Daniel Laufer immerhin noch gut 
mithalten, musste nach Satz fünf aber auch seinem Gegner gratu-
lieren. Arnold Weber wusste, dass es gegen Christian Dierenbach 
nach dem verlorenen Hinrundenspiel einer Steigerung bedurfte, 
um noch den Ehrenpunkt zu erspielen. Dies gelang ihm dann auch 
in einer klasse Partie. 

Nach zwei ausgeglichenen Sätzen spielte er groß auf und siegte 
deutlich mit 11:6 im fünften Satz. Günter Gross konnte zwar mit 
Frank Dierenbach mithalten, gewann sogar einen Satz, hatte aber 
schlussendlich nicht wirklich eine Chance, etwas zu erreichen.

Somit gratulierten die Auggener dem überlegenen Sieger neidlos 
und beglückwünschten schon vorab zur Meisterschaft, was ange-
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sichts der deutlichen Überlegenheit der Mannschaft niemand an- 
zweifeln dürfte. Schon im nächsten Spiel geht es wieder gegen 
einen starken Gegner Ehrenkirchen, der alles abverlangen wird.
 
Kein guter Rückrundenstart für die Herren VI 
Leider gab es auch im 2 Punktspiel der Rückrunde eine Niederlage.
Zwar starteten die Herren VI des TTV Auggen ausnahmsweise mit 
einem 1:1 aus den Eingangsdoppeln. Im vorderen Paarkreuz gab es 
dann weder für Sascha noch für Jürgen gegen die Nummer eins der 
Gäste, Fritz Baumstark, nichts zu holen. Beide kamen mit den Nop-
pen des Gegners nicht zurecht. Sascha konnte im Anschluss sein 
Spiel gegen Jürgen Diesner erfolgreich gestalten während Jürgen 
sein zweites Einzel leider verlor. Im hinteren Paarkreuz verloren so-
wohl Männi als auch Karlheinz gegen die Nummer 3 des ESV, Fabi-
an Kohler, wobei Karlheinz eine 2:0 Satzführung leider nicht nach 
Hause brachte. Gegen die Nummer 4 gewann sowohl Männi als 
auch Karlheinz souverän. So stand es am Ende leider wieder einmal 
4:6.

Am kommenden Samstag um 18:00 Uhr beim TV Freiburg St. Ge-
orgen V soll nun hoffentlich der erste Rückrundensieg eingefahren 
werden.

Elektrische Pannen im Betrieb meistern 
Mal ist eine Lichtschranke defekt, mal muss beim Kücheneinbau ein 
Herd ans Netz: Im Arbeitsalltag kommt es immer wieder zu Situatio-
nen, in denen sich elektrotechnische Grundlagen als hilfreich erwei-
sen. Fachkräfte, die entsprechend geschult sind, können bestimmte 
Situationen dann selbst meistern. Die nötigen Kenntnisse vermittelt 
die Teilzeit-Fortbildung zur „Elektrofachkraft für festgelegte Tätig-
keiten nach DGUV-Vorschrift 3", die die Handwerkskammer Freiburg 
vom 27. Februar bis 24. April 2026 anbietet. Der Unterricht findet 
freitags von 14.30 bis 19.30 Uhr und samstags von 8 bis 13.30 Uhr 
statt. Zu den Themen zählen Gefahrenkunde, Vorschriften, Materi-
al- und Stoffkunde sowie die Prüfung elektrisch betriebener Maschi-
nen und deren Dokumentation. 
Die Teilnahme wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds bezu-
schusst. Auskünfte gibt die Gewerbe Akademie, Tel.: 0781/793-116. 
www.gewerbeakademie.de/weiterbildung

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmeldungen:

Die jeweiligen Kirche, bzw. der/die Vorsitzende  
des jeweiligen Vereins

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen:
Die jeweilige Fraktion, bzw. der/die Vorsitzende  

der jeweiligen Fraktion



Suche große Garage, kl. Halle oder Werkstatt
für Motorräder langfristig zu mieten 

Tel. 0173 324 94 03

 Fasnet 2026
Ab dem 16.02.2026 (Rosenmontag) sind wir wie gewohnt wieder für Sie da. 

WICHTIGE INFORMATION
Vorgezogener Anzeigenschluss KW 7 Fasnacht 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 7 erscheinen? 
Dann buchen Sie einen Tag früher!
Aufgrund der Fasnachtstage am 12.02. und 13.02.2026 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für 
KW 7 spätestens am Freitag, 06.02.2026 im Verlag eingehen.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6

Fachkräfte & Auszubildende 
gesucht (m/w/d)

Steuerberatungsgesellschaft  
Ruoff & Ruoff PartG mbB sucht
engagierte Persönlichkeiten für folgende Positionen:

• Steuerfachangestellte (m/w/d)

• Lohnbuchhalter (m/w/d)

• Steuerfachwirte (m/w/d)

•  Auszubildende (m/w/d) zur/zum Steuerfachangestellten

Eine Beschäftigung ist in Vollzeit, Teilzeit oder auf  
Minijob-Basis möglich.

Bewerbungen können auch bequem über das Kontaktformular 
auf unserer Website erfolgen.

Ansprechpartner: Jürgen Ruoff • Willi Ruoff 
Telefon: 07632 / 81020 • E-Mail: info@stbruoff.de • www.stbruoff.de


